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neben dieser einen en Wert beanspruchen, bschon Beginn eın rÖS-
uC ZU iehlen scheımnt. Auf 108 mac einer Mitteilung

Malaspınas über die Anmerkung: Es l1ess sich N1ıC ermitteln, um
welches Dekret CS sich andelt Aber nach den Darlegungen In a
176 eiCc. der Kölner Nuntiatur konnte kein Zweiftel sein, dass das Dekret
Kaiser UdOILIIS VO Dezember B gemeilnt ist, welches den Abt Von

u  A, STa dessen sofortige HMerstellung anzuordnen, auf den Weg eiInes
langwierigen Prozesses verwIıies. 119 Anm ist Iür das Von S1ixtus
ausgeschriebene ubıläum, über welches Bd 104 und er eingehend
gehandelt wıird und dessen Ankündigungsbulle 1m Römischen Bullarıum
ste. auft den mehr als verdächtigen Lefti verwiesen. Fın ähnlıcher Umweg
ist 236 Anm miıt der erufung aut das YEWISS '  anz vortreifliche Werk
VON Lossen der Kölnısche rieg gemacht, da die Dokumente, aut die LOssen
siıch LUTZT, ohne S1e In jedem Einzelfalle zitieren, In unier Nr 136
und 137 stehen Der Ort anfort, der auf S83 erscheint, ist sicher nıcht
Klagenfurt, W1Ie ın Anm vermute wırd, sondern Sanz YEWISS Frankfurt

Main; denn NUur VON dort kamen jene Zeit die halbjahrlichen Bücher-
verzeichnisse; die eben Malaspına auls dem: genannten anior erwartet und
die allenthalben ekann J dass INan In Rom unter Sixtus bel
der Anlage des eX lıbrorum prohibıtorum sich viel alf dieselben tützte

Im ebrigen sSe1 der sorgfältigen und zuverlässigen Arbeit des
Merausgebers in Behandlung und Kommentierung der Eex{i{e volles L.OD:
gezollt. Anmerkungen und Einleitung vermeliden ıIn SCHICSSCHECT Ruhe jede
Weıitschweifigkeit, enthalten aber neben den zanlreichen Verweisen auf Da-
rallellaufende un angrenzende Publikationen alles, Was ANIEEEG Verwertung 'der
Nuntiaturakten erforderlic ist: DIie vieliacC zersireuten und teilweise schwer
zugänglichen Quellen aufzufinden und sammeln, eriorderte viel mehr
Umssiıcht und Ausdauer, als der betreffende Abschnitt der Einleitung erkennen
Jässt. Da der Merausgeber schon se1it Jahren angestrengter Berufstätigkeit
oblıegt, StTe hm IUr das vorliegende Buch noch orösserer Änspruch

Ehauft Dank und Anerkennung

Schnürer, Dr. Gustav, DIie ursprüngliche Templerregel, kritisch
untersucht und herausgegeben, (Studien und Darstellungen aus dem (jebie{e
der Geschichte, IL, Hefit 1-2) reiburg Br Herder; 003 VIIII und
157 Mk 2,50

[Jie Ordensregel der Templer ist VON grundlegender Bedeutung Tür
die CGjeschichte der Kıtterorden überhaup(f, da s1e den ersten Versuch bezeichnet
die VON religlösen dealen erfüllten Kıtter der Kreuzzugszelten klösterlic

organıisieren, und darum auch Tür die Johannıiter WI1IE besonders für den
Deutschen en massgebend wurde. [ )as Interesse der Historiker, das den
emplern ihres tragischen -1ndes In besonderem M asse Zzu e1l wurde,
wandte sıch bel den Untersuchungen über den en natiurgemäss auch
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der ege Zu Alleın dıe Ergebnisse, die ın der vorliegenden chrift f
vorgeführt werden, In wesentlichen Fragen nicht übereinstimmend.
er unternahm Schn eine NEUEC, auUsSSsSers gründlich durchgeführte nier-
suchung deren Resultate 1n en we;entlichen Punkten als abschliessend
anerkannt werden mussen

Der Vertf. unterzieht zunächst die handschriftliche Veberlieferung der
ege einer SCHAUCNH kritischen Behandlung. IDIie egel ist In lateinischer
Z Handschr.) und In Iranzösischer (3 Handschr.) Fassung erhalien und
C5 galt VOT allem jestzustellen, welche VON den beiden Textgestalten die
ursprüngliche sSe1 Schn weIist NUuUnN In völlig überzeugender Weise nach
(S 5 — 43), dass der lateinısche ] ext die Priorität beansprucht und somıt
als die ursprüngliche orm der egel gelten hat. Der französıche Text
ist eine lüchtige, VON einem er JKer 1m Abendlande um 180 angelertigte
Uebersetzung des lateinischen Textes Damıt iallen die Schlussfolgerungen,
die YUutzZ In seinen „Forschungen ZUTr Geschichte des J empelherrenordens“
auft Tun der VON hm aAngeNOoMMENEN PYriorität des Iranzösischen Textes
SCZOLCH atte, ın DG welıtere sich darbietende rage WaTr Wie ist die
egel zustande gekommeen Man WeISS, dass das KOonzıl von Iroyes Ba
1128, unter dem Vorsıiıtze des Kardıinal-Legaten atthäus, den emplern eine
erstie definitive Organisation gegeben hat. Allein die egel weist spätere
/usätze auf, die NIC auft das Konzıil zurückgehen. Es andelte sich NUun
darum Testzustellen, In WI1IEe eıit die Beschlüsse des Konzıls und IN WIEe
weit das Eingreifen späterer aktoren In der vorliegenden egel ZUm USATrUuC
gelangen. amı ist noch die weıtere rage verbunden, welcher INIIUSS
dem ernhar auTt das Zustandekommen der egel und ihrer Fassung
zugewlesen werden INUSS. Die Grundlage Tür diese Untersuchung SC.
sich Schnürer 1m und Abschnitt (S 44 d9, 54 04), dann
1Im Abschnitt (S 05 128) „die Entstehung der Regel“ auf run der
SCWONNCHE Erkenntnis In ihrem geschichtlichen Verlauf schildern Er
scheidet aul textkritische und historische Kriterien hın die VO Konzıl C-
gebenen Bestimmungen der ege AaUus und zeigt, dass diese hauptsächlich
einen Auszug aus der Benediktinerregel darstellen, und dass der ernhar

der Kedaktion einen wesentlichen Ante1ıl Besonders ist dem Eingreifen
Bernhards zuzuschreiben, dass die Tempelriiter der bischöflichen Jurisdiktion
unterworfen wurden und keine Exemption erhielten. Umgestaltende /usätze

diesen Besiimmungen des Konzıils wurden dann ıIn Jerusalem gemacht
1re den damalıgen ortigen Patriıarchen Stephan, der irüher Augustiner
In Frankreich DSCWESCHL WAar; und ZWaTr lammen diese Zusätze aUus der ersten
HMältfte des Jahres 130 Schn ze1g‘ wıeder diese /usätze 1m einzelnen auf
und spricht das Urteil dUs, dass die Umgestaltung NIC. gerade eine glückliche
genannt werden kann. Merkwürdig ist darın besonders die Einführung der
„Cjastritter“ als besondere Gruppe ın den rden, deren Vorhandenseıin VON
keinem gyuten 1INTIUSS auf die Diszıplın se1In konnte. Der aps hat auf
die egel dıirekt nıcht eingewirkt; e beschränkte sıch darauf, das unier
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dem Vorsitze sSeINES Kardıinallegaten agende Konzil VONN Iroyes die Bestim-
ungecnh für die ege refifen lassen. LErst mit der Exemptionsbulle
Alexanders {11 VON 163 erfolgte eine päpstliche Approbation der Konstitu-
tiıonen der Templer

Der In Jerusalem 130 festgestellte Text der ege] 1e€ iortan el-

ändert; CS War die endgültige Fassung der eigentlichen Ordensregel. [)ie
In der Folgezeit vorgeNOMMECNEN Aenderungen geschahen WE die (jener-
alkapıtel, wurden aber NIC In die Regel eingetragen; S1e finden sich
zusammengefasst In späteren Iranzösisch geschrıiebenen atutfen der Templer.

ach diesen grundlegenden Kesultaten bletet dann Schn: eline
Textausgabe der egel (S 12090 153), nämlıch des Jateinischen, als ursprüung-
lıch erwiesenen Textes Der gebotene Text beruht aut einer Ver-
gleichung der eiıden lateinischen, In München: und In Parıs aufbewahrten
Handschriften Ur verschiedenen FÜ sSInd die dem Konzıil VON Iroyes
und dem Patriarchen Stephan zugeteılten Texitstücke unterschieden; ferner
sind die Kapıtel, die ZWAaT 7zu Konzilsprotokoll gyehörten, aber IM® durch
ernhard, sondern erst be]l der zwelten Redaktion eingesetzt wurden, Ure
eın Sternchen angezeigt und ausserdem die AUuSs der Benediktinerregel entnom-

Worte: Urc. besondern FÜUC kenntlich gemacht Fın IO auft die
Textausgabe alleın zeigt, welche Summe VON historischer und lıterarısch-
kritischer Kleinarbeı In der Studie Schn.’s vorliegt. LSs möge dem Verf
eın Entgelt für diese Arbeit seln, dass Slr über eın wichtiges Quellenstüc
der mıittelalterlichen (jeschichte endgültige arheı geschalfien hat,

Kırsch

Loserth, (ieschichte des Spateren Mittelalters VoNn 1197 bis 1492
an  ucC der mittelalterlichen und neueren (jeschichte herausg VON

el0w und Meinecke, Abt. {L, München und Berlın 1903, VII
ED

Kirsch, Josef Kardinal Hergenröthers Harzfi'buc/z der allgemeinen
Kirchengeschichte, 4 Aufl Bd reiburg erd Verlagsbuchhand-
lung 904

ıne zusammentfassende Darstellung der (jeschichte des ausgehenden
Mittelalters War ängst eın Bedürtfnis. Hel dem raschen Voranschreiten der
historischen Forschungen über diese Periode ist eS dem einzelnen kaum
mehr möglıch , das gesamte ater1a. 1n en selinen FEinzelheiten
übersehen, SallZ abgesehen davon, dass INMan die Litteratur vielTacC mühsam
AaUus Spezlalwerken bisher zusammensuchen musste.

1) Für dıe allgemeıne Geschichte bletet 1U in seinem erke ein VOT-

zügliches Hılifsmitte die Hand „Beschäftigt sich der ersie Teil dieses Buches
m1{ der päpstlichen Weltherrschaft, ihrem Wesen und ihren Kämpfen miıt den
wıderstrebenden kiırchlichen und Staatilıchen Kraiten..., behandelt der zwelıte
Teıil die Versuche der kirchlichen Onposition, 11 die Stelle der streng
monarchischen eine repraesentative Verfassung der Kırche schaffen und


